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1. Pestschriften und Sammelwerke S. 553. 2. Pondtungsberichte, Miscellanea S. 555. 3. Yisscn­
sdtatbgcsdtidtte S. 557. 

Festiva lanx. Studien zum mittelalterlidten Geistesleben. Johanaes S p ö r 1 
dargebradtt aus Anlaß seines sechzigsten Geburtstages. Hg. von Karl S c h n i t h, 
Mündten 1966, Verlag Salesianisdte Offizin, VIII u. 117 S., 1 Porträt. - Die 
vorliegende kleine Festsdtrift aus dem Kreise der Mündtner Sdtüler des Jubilars 
vereinigt folgende Beiträge: Robert K o n r a d, Kaiser Nero in der Vor­
stellung des MitteWters (S. 1-15): dem esdtatologisdten Denken galt Nero als 
Prototyp des antidu-istlidten Königs und Vorbild des Antichrists; Geschichcs­
schreibung, Dichtung, Sage und Streitsdtriftenliteratur griffen gerne die Fabeln 
von seiner Sdu-edtensherrsc:haft auf und benutzen sie als Topoi, Erst die spät­
mittelalterlidten Chronisten sahen den Kaiser in milderem Lichte, und. Herzoa 
Rudolf IV. von Osterreich falschte gar eine Nero-Urkunde zur Begründung 
seiner Staatsrechdieben Ansprüche. - Wolfram Ba er, Kritische Anmerkungen 
zum sogenannten Anonymus von York (S. 16-28), verharmlost die Traktate 
des vielumstrittenen Anonymus als Lehr- und Obungsstücke der neuen dia­
lektisdten Arbeitsmethode, aus denen sich weder ein System noch eine bestimmte 
kirchenpolitische Ridttung gewinnen ließe, und nimmt an, daß die Texte nicht 
von einem einzisen Autor, sondern von einem Lehrer und mehreren Sdtülern 
stammen •. Sdtade, daß der Vf. die 1966 erschienene Gesamtausgabe nicht kennen 
konnte, deren Bearbeiter Karl Pellens vielfach gegenteilige Auffassungen ver­
tritt. - Laetitia B o e h m, Oe negotio scholaris. Zur Entstehung von Berufs­
bewußtsein und Rechtsstand des Universitätsgelehrten im Mittelalter (S. 29-52): 
Aus dem Berufsbewußtsein der Gelehrten, die nach geistiger Freiheit strebten, 
zugleich aber auch auf ihre wirtschaftlidten Interessen bedacht waren, erwuqu 
im 12. und 13. Jh. die Institution der Universität. Deren privilegierte Autono­
mie festip wiederum die gesellschaftlidte Stellung der Universitätsgelehrten, 
die durch den schon im späten MA. immer mehr zunehmenden Eiaßuß des 
Staates uad "-4 ctie Verflechtung der Universitäts-Ausbildung mit dem öffent­
lichen Berufswesen noch gesteigert wurde. - Karl S c h n i t h, Betrachtungen 
zum Spätwerk des Giraldus Cambrensis: :-PC?..P~incipis instructione• (S. 53-66), 




